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RS OGH 2000/1/18 4Ob348/99a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.2000

Norm

ABGB §880a A

ABGB §1392 A

Rechtssatz

Der Zessionar hat im Regelfall keinen Einblick in das Valutaverhältnis, um die Berechtigung der Inanspruchnahme der

Garantie beurteilen zu können; als Beklagter eines Bereicherungsprozesses würden ihm auch kaum ausreichend

Informationen darüber zur Verfügung stehen, ob der Begünstigte seine im Valutaverhältnis geschuldete Leistung

vollständig und mängelfrei erbracht hat oder nicht.
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